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Bekanntgabe

des Beschlusses über die Feststellung 
des Jahresabschlusses 2021 der „Arena 
Regensburg – Regiebetrieb der Stadt 
Regensburg“.

Der Stadtrat der Stadt Regensburg hat in 
seiner Sitzung vom 20.06.2024 beschlos-
sen:

1.  Der vorgelegte Jahresabschluss 2021 
wird festgestellt.

2.  Der Jahresverlust 2021 in Höhe von 
2.484.626,10 Euro wird durch Entnah-
me aus der Rücklage ausgeglichen.

3.  Der über den Jahresverlust 2021 
hinausgehende Anteil der im Wirt-
schaftsjahr eingelegten Kapitaleinlage 
in Höhe von 466.373,90 Euro wird an 
die Stadt Regensburg zurückerstattet.

Bestätigungsvermerk des Abschluss-
prüfers

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UN-
ABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Oberbürgermeisterin der Stadt 
Regensburg

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES 
JAHRESABSCHLUSSES UND DES 
LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Ich habe den Jahresabschluss der 
Arena Regensburg – Regiebetrieb der 
Stadt Regensburg, Regensburg, – be-
stehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 
und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 
bis zum 31.12.2021 sowie dem An-
hang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den – geprüft. Darüber hinaus habe ich 
den Lagebericht der Arena Regensburg 

– Regiebetrieb der Stadt Regensburg, 
Regensburg, für das Geschäftsjahr vom 
01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 •  entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Bundeslandes Bayern 
§§ 20 ff. EBV i. V. m. den einschlägigen 
deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage des Regiebetriebs zum 
31.12.2021 sowie seiner Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 
bis zum 31.12.2021 und 

 •  vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Regiebetriebs. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, entspricht den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung des 
Bundeslandes Bayern § 24 EBV und 
stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre 
ich, dass meine Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Ich habe meine Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und 
§ 25 Abs. 2 EBV i. V. m. Art. 107 Abs. 1 

Bay GO unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Meine 
Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ meines Bestätigungs-
vermerks weitergehend beschrieben. Ich 
bin von dem Regiebetrieb unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und habe meine sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die 
von mir erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für meine Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht 
zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verant-
wortlich für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses, der den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundes-
landes Bayern §§ 20 ff. EBV in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Regiebetriebs 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwen-
dig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen – beabsichtig-
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ten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlus-
ses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Regie- 
betriebs zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf 
der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Regiebetriebs 
vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss 
in Einklang steht, den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundes-
landes Bayern § 24 EBV entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Überein-
stimmung mit den anzuwendenden Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Bayern §§ 24 f. EBV 
zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts

Meine Zielsetzung ist, hinreichende 
Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 
Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder un-
beabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Regiebetriebs vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Bundeslandes 
Bayern §§ 20 ff. EBV entspricht und die 

Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der meine Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes 
Maß an Sicherheit, aber keine Garantie 
dafür, dass eine in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB und § 25 Abs. 2 EBV i. V. m. 
Art. 107 Bay GO unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesent-
liche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Ver-
stößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 
die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung übe ich pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahre eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

 •  identifiziere und beurteile ich die 
Risiken wesentlicher – beabsichti-
gter oder unbeabsichtigter – falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss 
und im Lagebericht, plane und führe 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlange Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für 
meine Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist bei Verstößen höher als bei Unrich-
tigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

 •  gewinne ich ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme des 
Regiebetriebs abzugeben. 

 •  beurteile ich die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben. 

 •  ziehe ich Schlussfolgerungen über 
die Angemessenheit des von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit des Regiebetriebs zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls ich zu dem 
Schluss komme, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, bin ich 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, 
mein jeweiliges Prüfungsurteil zu modi-
fizieren. Ich ziehe meine Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum meines Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass der 
Regiebetrieb seine Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann. 

 •  beurteile ich die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Regiebetriebs vermittelt. 

 •  beurteile ich den Einklang des Lagebe-
richts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Regiebetriebs. 

 •  führe ich Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
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chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehe ich dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteile die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrundeliegenden Annah-
men gebe ich nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Ich erörtere mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die 
ich während meiner Prüfung feststelle.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDE-
RE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung 
gemäß Art. 107 Abs. 3 Bay GO i. V. m. 
§ 53 HGrG

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhält-
nissen

Ich habe mich mit den wirtschaftlichen 
Verhältnissen des Regiebetriebs i. S. v. 

§ 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr 
vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 be-
fasst. Gemäß § 322 Abs. 1 HGB habe ich 
in dem Bestätigungsvermerk auf meine 
Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis meiner durchgeführten Tätig-
keiten bin ich zu der Auffassung gelangt, 
dass mir keine Sachverhalte bekannt 
geworden sind, die zu wesentlichen 
Beanstandungen der wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Regiebetriebs Anlass 
geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verant-
wortlich für die wirtschaftlichen Verhält-
nisse des Regiebetriebs sowie für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Syste-
me), die sie dafür als notwendig erachtet 
haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Meine Tätigkeit habe ich entsprechend 
dem IDW Prüfungsstandard: Bericht-
erstattung über die Erweiterung der 
Abschlussprüfung nach § 53 HGrG 
(IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, 
durchgeführt.

Meine Verantwortung nach diesen 
Grundsätzen ist es, anhand der Beant-
wortung der Fragen der Fragenkreise 11 
bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftli-
chen Verhältnisse zu wesentlichen Bean-

standungen Anlass geben. Dabei ist es 
nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die 
sachliche Zweckmäßigkeit der Entschei-
dung der gesetzlichen Vertreter und die 
Geschäftspolitik zu beurteilen.

Der Jahresabschluss sowie der Lage-
bericht können in der Zeit vom 

Dienstag, 30.07.2024, bis Mittwoch, 
07.08.2024, jeweils Montag bis Freitag 
08:30 – 12:00, dienstags zusätzlich 
von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und 
donnerstags von 08:30 – 13:00 und von 
15:00 – 17:30 Uhr, im Dienstgebäude 
Kastenmaierstraße, Zimmer 3.2.32, 
Kastenmaierstr. 1, 93055 Regensburg,

eingesehen werden. 

Eine vorherige Terminvereinbarung,  
Telefon (0941) 507-7203, wird empfohlen.

Maximilian Mittermaier
Kaufmännischer Betriebsleiter
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Vollzug der Verordnung zur Durchführung 
gemeinschaftsrechtlicher und unionsrechtlicher Vorschriften 

über Maßnahmen zur Bekämpfung, Überwachung und 
Beobachtung der Blauzungenkrankheit  

(EG-Blauzungenbekämpfung-Durchführungsverordnung – 
EGBlauZBekDVO);  

Genehmigung der Impfung von Tieren gegen die 
Blauzungenkrankheit

Die Stadt Regensburg erlässt folgende

Allgemeinverfügung:

1.  Die Impfung von Rindern, Schafen 
und Ziegen sowie anderen, für die 
Blauzungenkrankheit (BT) empfäng-
lichen, Tieren mit einem zugelassenen 
inaktivierten Impfstoff wird für das 
Stadtgebiet Regensburg gestattet. 
 
Bezüglich der Impfung gegen den 
BTV-Serotyp 3 wird die Anwendung 
der nachfolgend aufgeführten, noch 
nicht zugelassenen, immunologischen 
Tierarzneimittel erlaubt, solange bis 
es ein zugelassenes immunologisches 
Tierarzneimittel gibt: 

 –  Bultavo 3 der Firma Boehringer 
Ingelheim Vetmedica GmbH,

 –  Bluevac-3 der Firma CZ Vaccines 
S.A.U. oder

 –  Syvazul BTV 3 der Firma 
Laboratorios Syva S.A.  

Es sind die Angaben des Impfstoff-
herstellers zu beachten. Die Impfung 
ist durch einen praktizierenden Tier-
arzt durchzuführen.

2.  Der Tierhalter hat entweder selbst 
oder durch den Tierarzt jede Impfung 
innerhalb von sieben Tagen nach der 
Durchführung unter Angabe  

 –  der Registriernummer des Betriebs,
 –  der Art und Anzahl der geimpften 
Tiere,

 –  des Datums der Impfung,
 –  des Namens und der Chargen-
bezeichnung des verwendeten 
Impfstoffs und

 –  der Ohrmarkennummern (bei der 
Impfung von Rindern)

in der HIT-Datenbank zu erfassen. 

Die Impfung ist dem Umweltamt 
der Stadt Regensburg, Bruder-
wöhrdstr. 15 b, 93055 Regensburg, 
Fax: 0941/507-4319, E-Mail: veterina-
eramt.stadtregensburg@regensburg.
de anzuzeigen.

3.  Diese Allgemeinverfügung wird in 
stets widerruflicher Weise erlassen. 

4.  Für diese Allgemeinverfügung werden 
keine Kosten erhoben. 

5.  Die Allgemeinverfügung gilt am 
Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Stadt Regensburg als 
bekannt gegeben. 

Hinweise: 

 –  Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1  
BayVwVfG ist nur der verfügende Teil 
der Allgemeinverfügung öffentlich 
bekannt zu machen. Die Allgemein-
verfügung liegt mit Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung bei der Stadt 
Regensburg, Umweltamt, Abteilung 
Umweltverfahren, Zi. Nr. 2.014, Bru-
derwöhrdstr. 15 b, 93055 Regensburg 
aus. Sie kann während der allgemeinen 

Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 
zwischen 08.30 und 12.00 Uhr, Don-
nerstag zwischen 08.30 und 13.00 und 
zusätzlich zwischen 15.00 und 
17.30 Uhr, Freitag zwischen 08.30 und 
12.00 Uhr) sowie nach vorheriger 
Terminvereinbarung auch abweichend 
von den allgemeinen Dienstzeiten 
eingesehen werden. Wir bitten um eine 
vorherige Terminvereinbarung, Telefon 
(0941) 507-1314. 

 –  Die Anfechtung dieser Allgemeinver-
fügung hat gemäß § 37 Satz 1 Nr. 2 
i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b) 
TierGesG keine aufschiebende Wir-
kung. 

 –  Zur korrekten Erfassung der Impfdaten 
in HI-Tier werden vom LGL Bayern 
Eingabeanleitungen für Tierärzte und 
Landwirte auf der Internetseite http://
www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/in-
dex.htm zur Verfügung gestellt.  

 –  Die Bayerische Tierseuchenkasse 
gewährt auf Antrag für die Impfungen 
gegen die Blauzungenkrankheit einen 
Zuschuss in Höhe von 1,00 € pro Imp-
fung (Infos: https://btsk.de/zuschuss-
impfung-btv3-rinder-schafe/)

Regensburg, 11. Juli 2024
Stadt Regensburg
Umweltamt
Im Auftrag

Wittmann
Oberrechtsrätin
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Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt, folgende Aufträge zu 
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
24 E 073 – Gebäudeautomation 

Absendung der Auftragsbekannt- 
machung im EU-Amtsblatt am 
19.07.2024

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.vergabe.bayern.de

2. Öffentliche Ausschreibung  
nach VOB/A
24 A 096 – Heizanlagen und Wasser-
erwärmungsanlagen nach DIN 18380

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und 
www.regensburg.de/vergaben

3. Öffentliche Ausschreibung  
nach UVgO
24 A 076 – Rahmenvereinbarung über 
den Transport von Rechengut

24 A 097 – Lieferung von 32 CAD  
Notebooks

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben

Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de
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